
Beschluss des Kooperationsausschusses

lfd. Nr. 0312017

Gegenstand Vereinbarung des Landes Hamburg und des Bundesministeriums für

Arbelt und soziales (BMAS) über die schwerpunkte der Arbeits-

markt- und lntegrationspolitik in der Grundsicherung für Arbeitsu'

chende auf Landesebene nach $ 18b Abs. 1 Satz 3 SGB ll

Ziel: Entwicklung der Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU)

Beschlusstext Für das Jahr 2017 sind im Bundeshaushalt für die Beteiligung des Bundes

an Leistungen zur Unterkunft und Heizung 6,5 Mrd. Euro vorgesehen

(Stand: Ergebnis der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des

Deutschen Bundestages vom 10. November 2016, vorbehaltlich der Er-

gebnisse der 2. und 3. Lesung des Haushaltsgesetzes 2017 . Der Entwurf

der Bundesregierung zu einem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den

Kosten der lntegration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kom-

munen ist bei der Bemessung des Ansatzes berücksichtigt.). Der Haus-

haltsansatz in der Freien und Hansestadt Hamburg für die KdU, Leis-

tungsbereich SGB ll, beträgt für das Jahr 2017 rund 526 Millionen Euro.

Der Bund beteiligt sich gemäß $ 46 Abs. 5 SGB ll zweckgebunden an den

Leistungen für Unterkunft und Heizung. Die Beteiligung des Bundes be-

trägt 35 Prozent zuzüglich eines Wertes in Prozentpunkten, der dem Anteil

der Gesamtausgaben für Leistungen nach S 28 SGB ll und $ 6b des Bun-

deskindergeldgesetzes des abgeschlossenen Vorjahres an den Gesamt-

ausgaben für Leistungen für Unterkunft und Heizung des abgeschlosse-

nen Vorjahres, multipliziert mit 100, entspricht. Darüber hinaus erhöht sich

die Beteiligungsquote aufgrund der dezeit geplanten Anhebung der Bun-

desbeteiligung zur Entlastung von den Unterkunftskosten für Geflüchtete.

Wie für 2016 vereinbart, soll auch für 2017 insbesondere die Ergänzungs-

größe K1E1 - Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und



Heizung - in ihrer Entwicklung für das Land Hamburg beo

sichtlich der Steuerungsmöglichkeiten analysiert werden.

bachtet und hin-

Die Regionaldirektion Nord wird durch das BMAS über diesen Beschluss

des Kooperationsausschusses informiert und gebeten, diese Vereinba-

rung bei der Umsetzung der Grundsicherung auf Landesebene in der ge-

meinsamen Einrichtung zu berücksichtigen und das Jobcenter dart¡ber zu

informieren.

Der Kooperationsausschuss wird sich gemäß S 18b Abs. 1 SGB ll über

die Entwicklung in der gemeinsamen Einrichtung mindestens zu folgenden

Terminen unterrichten lassen:

l4Tage vor der Sitzung des Kooperationsausschusses zur Entwick-

lung in der gemeinsamen Einrichtung und insbesondere zu ausge-

wählten erfolgreichen Maßnah men und Steueru ngsaktivitäten.
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Berlin, 23.11.2016

Ort, Datum Dr. Langer

Vertreterin des BMAS

Berlin, 23.11.2016

Ort, Datum Lotzkat

Vertreterin der BASFI
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